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Merkblatt - Deutsche Botschaft Wien - AuswÃ¤rtiges Amt

in Ã–sterreich Arbeitnehmer oder SelbststÃ¤ndiger sind;. â€¢ fÃ¼r sich und Ihre ... Die Kosten fÃ¼r eine .... etc. individuelle, kostenlose Beratung in Wien. Bei Interesse ... 
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Rechts- und Konsularabteilung Eingang: Strohgasse 14 c, 1030 Wien Telefon: 01- 711 54-0 Fax: 01- 715 34 50 Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 9.00-12.00 Uhr Di. 13.00-16.00 Uhr Homepage: www.wien.diplo.de



Merkblatt Übersiedlung deutscher Staatsangehöriger nach Österreich I.



Meldewesen In Österreich existiert ein ähnliches Meldewesen wie in Deutschland. Nach Bezug einer Wohnung bzw. nach Umzug innerhalb Österreichs müssen Sie sich innerhalb von 3 Tagen nach Wohnsitznahme beim Meldeamt der Stadt oder Gemeinde anmelden (in Wien bei den magistratischen Bezirksämtern). Der Behörde ist der ausgefüllte und vom Vermieter unterschriebene Meldezettel, der Reisepass und die Geburtsurkunde vorzulegen. Den Meldezettel erhalten Sie bei den Meldeämtern, im Internet auf der Homepage der Stadtverwaltung und auch auf der Homepage des österreichischen Behördenführers unter www.help.gv.at. Diese Meldung nach dem Meldegesetz ist zu unterscheiden von der Bescheinigung über den rechtmäßigen Aufenthalt (hierzu unten mehr)!



II.



Niederlassungsberechtigung Deutsche Staatsangehörige können mit einem gültigen Reisedokument (z. B. Reisepass oder Personalausweis) nach Österreich einreisen. Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt keines Aufenthaltstitels. Aufgrund Ihres Freizügigkeitsrechts zum Aufenthalt und zur Niederlassung sind Sie grundsätzlich dazu berechtigt, sich länger als 3 Monate in Österreich aufzuhalten. Bitte beachten Sie aber, dass die Niederlassungsfreiheit nicht uneingeschränkt besteht! Sie sind nur dann zur Niederlassung berechtigt, wenn Sie  



in Österreich Arbeitnehmer oder Selbstständiger sind; für sich und Ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel und einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, so dass Sie während Ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen, oder
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 als Hauptzweck Ihres Aufenthalts eine Ausbildung einschließlich einer Berufsausbildung bei einer öffentlichen Schule oder einer rechtlich anerkannten Privatschule oder Bildungseinrichtung absolvieren und für sich und ihre Familienangehörigen über eine ausreichende Krankenversicherung und ausreichende Existenzmittel verfügen. Das Aufenthaltsrecht für mehr als 3 Monate besteht nur so lange, wie die Voraussetzungen erfüllt bleiben oder ein anerkannter Aufrechterhaltungsgrund vorliegt. Seit dem 01.01.2006 müssen EWR-Bürger (also auch Deutsche), sowie deren Angehörige, sofern sie sich länger als 3 Monate in Österreich aufhalten wollen, dies spätestens binnen 4 Monaten ab Einreise der zuständigen Behörde anzeigen und eine Anmeldebescheinigung beantragen. Geschieht dies nicht rechtzeitig, ist mit einer Geldstrafe zu rechnen. Zuständig sind die Bezirkshauptmannschaften und die Magistrate (in Wien ist dies die Magistratsabteilung 35, Dresdner Straße 93, 1200 Wien, Tel.: 01-4000-3535, www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/, E-Mail: [email protected]). Das Referat EWR der Magistratsabteilung 35 ist ab dem 20.06.2014 unter folgender neuer Adresse zu erreichen: Arndtstraße 65-67, Stiege 1, 1. Stock, 1120 Wien (Tel.:01-4000-35338, E-Mail: [email protected]). Bei Vorliegen aller Voraussetzungen stellt Ihnen die Niederlassungsbehörde eine Anmeldebescheinigung aus. Diese betrifft den rechtmäßigen Aufenthalt und ist daher von der oben genannten Meldung nach dem Meldegesetz zu unterscheiden. Die Kosten für eine Anmeldebescheinigung betragen ca. 15,- €. Zusätzlich können Gebühren bei Vorlage von noch nicht in Österreich vergebührten Dokumenten anfallen. EWR-Bürger, denen das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht zukommt, erwerben unabhängig vom weiteren Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen nach 5 Jahren rechtmäßigem und ununterbrochenem Aufenthalt in Österreich das Recht auf Daueraufenthalt. Auf Antrag bei der zuständigen Behörde wird Ihnen nach Überprüfung der Aufenthaltsdauer eine Bescheinigung Ihres Daueraufenthaltes ausgestellt. Beträgt die Abwesenheit aus Österreich mehr als 2 aufeinander folgende Jahre, wird der Aufenthaltstitel gegenstandslos. Es ist Ihnen freigestellt, einen „Lichtbildausweis für EWR-Bürger“ (den sog. EWR-Ausweis) zu beantragen. Dieser Ausweis ist kein Reisedokument, aber er ist recht praktisch, um sich innerhalb Österreichs zu legitimieren. Für die Ausstellung dieser Dokumente sind die Bezirkshauptmannschaften und die Magistrate zuständig. Der Ausweis ist zehn Jahre gültig und kostet 56,- €. Bitte erkundigen Sie sich bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Behörde über die vorzulegenden Unterlagen. III.



Wohnsitzänderung im Reisepass und Personalausweis Wenn Sie in Deutschland bzw. an Ihrem bisherigen Wohnsitz im Ausland abgemeldet und in Österreich angemeldet sind, kann im Reisepass, im Kinderreisepass oder im Personalausweis die Wohnsitzänderung durch die Botschaft vorgenommen werden. Diese Änderung ist gebührenfrei. Im Personalausweis kann allerdings nur die Eintragung „keine Hauptwohnung in Deutschland“ erfolgen. Der Botschaft sind folgende Dokumente vorzulegen:  Ihr deutscher Pass bzw. Kinderreisepass oder Personalausweis  die Abmeldung des bisherigen Wohnsitzes und  die Meldebestätigung von Österreich 2
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IV.



Erwerbstätigkeit Für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit benötigen Sie als EU-Bürger in Österreich weder eine Beschäftigungsbewilligung noch eine Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsschein für unselbständige Tätigkeiten. Stellensuchende können sich an das Arbeitsamt im eigenen Land wenden, das das Arbeitsgesuch an die zuständigen Stellen in Österreich weiterleitet. Zudem kann der österreichische Arbeitsmarktservice hilfreich sein: Arbeitsmarktservice Österreich Bundesgeschäftsstelle Treustr. 35-43 1200 Wien Tel.: 0043-1-33 1 78-0 www.ams.at



V.



Krankenversicherung Fragen bezüglich der Krankenversicherung sollten vor der Übersiedlung mit der für Sie zuständigen Krankenkasse geklärt werden. In Österreich können das die Gebiets- und Betriebskrankenkassen, aber auch die privaten Krankenkassen sein. In Deutschland kommen die gesetzlichen Krankenversicherungen, die Ersatzkrankenkassen, die Betriebskrankenkassen und die privaten Krankenkassen in Betracht.



VI.



Pensionen und Renten Fragen bezüglich der Pensionen und Renten sollten vor der Übersiedlung mit dem für Sie zuständigen Träger geklärt werden (Begriffserläuterung: in Österreich wird nicht das Wort „Rente“, sondern der Begriff „Pension“ verwendet). Es ist möglich, dass Sie sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich eine Rente erhalten. Dies bestimmt sich danach, wo Versicherungszeiten zurückgelegt wurden. Die Voraussetzungen für eine Rente in Österreich richten sich nach dem österreichischen Recht. Grundsätzlich werden die deutschen Zeiten aber bei der Prüfung Ihrer Anspruchsvoraussetzungen berücksichtigt. Bei Übersiedlung können Sie Ihren Antrag auf eine deutsche Rente fristwahrend beim österreichischen Versicherungsträger stellen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die zuständige deutsche Versicherungsanstalt 3 Monate vor Ihrer Wohnsitzverlegung hiervon zu unterrichten. Dadurch werden auch Zahlungsverzögerungen vermieden.
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Deutsche Rentenversicherungen können u. a. sein: Deutsche Rentenversicherung Bund 10704 Berlin Tel.: 0049-30-8651 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de E-Mail: [email protected] (sowie die dazugehörigen örtlichen Beratungsstellen, deren Anschrift Sie unter oben genanntem Link finden können) Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Pieperstr. 14-28, 44789 Bochum Tel: 0049-234 304-0 E-Mail: [email protected] www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de Deutsche Rentenversicherung Bayern 81729 München Tel.: 0049 89 6781-0 E-Mail: [email protected] www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de (Verbindungsstelle für Österreich) In Österreich kommt u. a. diese Stelle in Betracht: Pensionsversicherungsanstalt Friedrich Hillegeist-Str. 1, 1021 Wien Tel: 05 03 03, Ausland: (+43 503 03) Fax: 05 03 03-288 50 E-Mail: [email protected] www.pensionsversicherung.at VII.



Kraftfahrzeugangelegenheiten Deutsche Führerscheine müssen innerhalb der EU nicht mehr umgeschrieben werden. Bei Begründung eines Hauptwohnsitzes in Österreich dürfen Sie ihr Kraftfahrzeug mit ausländischem Kennzeichen einen Monat lang fahren. Innerhalb dieser Frist muss die Zulassung erfolgen. Dies setzt wiederum voraus, dass Sie eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Eine Typisierung in Österreich ist bei Eigenimport eines Kfz mit EU-Betriebserlaubnis dagegen nicht mehr erforderlich, weil es eine EU-weite Typengenehmigung hat. Als Nachweis darüber kann das COC-Papier oder ein ausländischer Typenschein oder eine ausländische Zulassungsbescheinigung verwendet werden – Informationen hierzu unter www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.061610.html. Weitere Informationen zur Kraftfahrzeugzulassung erhalten Sie beim österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (www.bmvit.gv.at), sowie bei den Zulassungsstellen, die sich in den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden befinden. Sehr hilfreich ist außerdem die Seite des offiziellen Amtshelfers für Österreich www.help.gv.at. Besondere Bestimmungen gelten im Hinblick auf die Zollbestimmungen (dazu unter VIII. mehr). 4
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VIII. Einfuhr und Zoll Deutsche Staatsangehörige können bei ihrer Einreise nach Österreich Reise-, privates Umzugs-, Erbschaftsgut und Geschenke weitgehend zoll- und steuerfrei einführen. Eine mengenmäßige Begrenzung besteht für Tabakwaren und alkoholische Getränke. Auch für die Einfuhr von lebenden Tieren und Pflanzen gelten besondere Vorschriften. Kraftfahrzeuge können grundsätzlich zoll- und mehrwertsteuerfrei eingeführt werden, sofern sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. Eine Ausnahme gilt für Neufahrzeuge. Diese unterliegen stets der österreichischen Mehrwertsteuer in Höhe von 20 %. Um ein Neufahrzeug handelt es sich dann, wenn dieses noch keine sechs Monate alt ist oder weniger als 6.000 km gefahren wurde. Bei Einfuhr ist jedoch die sogenannte Nova zu entrichten (www.nova-rechner.at). Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesverwaltungsamt (www.bva.bund.de), sowie beim österreichischen Bundesministerium für Finanzen (www.bmf.gv.at). IX.



Auskunftsstellen für weitere Fragen 1. Bundesverwaltungsamt Husarenstrasse 32 53117 Bonn E-Mail: [email protected] www.bva.bund.de Das Bundesverwaltungsamt ist Herausgeber der Länderinformationsschrift „Österreich Informationen für Auswanderer und Auslandstätige“. Diese Informationsschrift ist gegen eine Schutzgebühr von ca. 10,- € bei den Auskunfts- und Beratungsstellen für Auswanderer und Auslandstätige erhältlich, deren Anschrift Sie entweder beim Bundesverwaltungsamt erfragen oder auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes selbst finden können (klicken Sie hierfür zunächst auf den Link Auswanderer und Auslandstätige und anschließend auf den Link Beratungsstellen für Auswanderer und Auslandstätige. Wählen Sie dann das entsprechende Bundesland aus). Hinweis: Das Bundesverwaltungsamt selbst ist nicht beratend tätig! Deshalb gilt: Sofern Sie sich noch in Deutschland befinden und erst zukünftig nach Österreich auswandern wollen, wenden Sie sich an die für Sie zuständige Auskunfts- und Beratungsstelle, die Sie in oben genannter Weise erfragen können. Befinden Sie sich bereits in Österreich oder haben Sie den Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren, ist für Sie das Generalsekretariat des Raphaels-Werks in Hamburg die zuständige Stelle (Tel.: 0049-40-24 84 420).



5



Stand: Juli 2014



2. EURES (European Employment Service) http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de 3. Wegweiserdienst für die Bürger http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm 4. Auswärtiges Amt Berlin Informationen über Land und Leute finden Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01Laender/Oesterreich.html 5. Bundesministerium für Inneres in Österreich www.bmi.gv.at 6. Informationen rund um Amtswege in Österreich www.help.gv.at 7. Für deutsche Staatsangehörige in Wien Das "Expat Center" der Wirtschaftsagentur Wien (www.expatcenter.at) bietet zu praktischen Themen wie "Meldezettel", "Anmeldebescheinigung", "Apartmentsuche", etc. individuelle, kostenlose Beratung in Wien. Bei Interesse wenden Sie sich bitte per Mail an [email protected] oder telefonisch 0043-1-4000-86949 oder für eine persönliche Beratung im Expat-Center, 1030 Wien, Schmerlingplatz 3 (Montag bis Donnerstag 09.00-16.00 und Freitag 09.00 – 12.00 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Terminvereinbarung).



Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen der Botschaft zum Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
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Merkblatt der Botschaft zur Benutzung eines chinesischen ... 

schen Fahrerlaubnis mÃ¼ssen beachtet werden. GemÃ¤ÃŸ der deutschen Fahrerlaubnis-Verordnung mÃ¼ssen chinesische FÃ¼hrerscheine zur. Benutzung in ...










 








Merkblatt 

Freibetrag (Â§ 19 Abs. 2 EStG), der Sparer Freibetrag oder auch der ab 2009 gÃ¼ltige Sparer-. Pauschbetrag. Nicht abzugsfÃ¤hig sind hingegen Sonderausgaben ...










 








Merkblatt 

Lebenspartnerschaftsgesetzes. Die Neuregelung hat folgenden Wortlaut: Art. 3 Abs. 3 KAG wurde um folgende SÃ¤tze 2 bis 8 ergÃ¤nzt: '2Eine Steuer auf das ...










 








MERKBLATT 

Diese Publikation ist kostenlos im Internet abrufbar unter www. shop.fibl.org. Vorbeugende Massnahmen: Nicht zu spÃ¤t sÃ¤en. Minderung des Schadens durch ...










 








Merkblatt 

Auf jeden Fall sollte eine Stelle ausgewÃ¤hlt werden, an der. Personen hÃ¤ufig vorbeigehen oder verweilen. Solche Stellen sind z. B. vorzugsweise GebÃ¤udezugÃ¤nge,. Infobereiche, Hallen, Flure, AufzÃ¼ge, TreppenrÃ¤ume, TÃ¼rinnenseiten von Hotelzimmer










 








merkblatt - Edudoc 

kann auch im Ausland erworben worden sein. Von Antragstellenden ... die Fachstelle. Weiterbildung, [email protected], Telefon 058 934 61 61.










 








Wien: Heldenplatz - Demokratiezentrum Wien 

keine Namen. Die Zeitangabe .... Namen und eine Gestalt. ..... Leopoldinischen Trakt der Hofburg residierten Kaiserin Maria-Theresia und ihr Sohn Joseph II. .... 31 Melech Rawitsch, Das Geschichtsbuch meines Lebens, Salzburg 1996, S. 12.










 








Technisches Merkblatt 

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide,. Wasser, Additive, Benzyl- / Methyl-Isothiazolinon. Kann allergische. Reaktionen hervorrufen.










 








merkblatt - ZKF 

Bei unfallbedingten Schadensereignissen ist sowohl im Haftpflicht-, als auch im Kaskoschaden der. Fahrzeugzustand wiederherzustellen, der unmittelbar vor ...










 








Merkblatt - zukunftsheizen.de 

einsehbar und der Innenanstrich intakt und rissfrei sein. Hinweis: Doppelwandige Tanks benÃ¶tigen keinen zusÃ¤tzlichen Auffangraum. Am LeckwarngerÃ¤t, soweit ...










 








Merkblatt - DFG 

gedruckter und digitaler Form durch ZuschÃ¼sse zu den technischen Herstellungskosten. II Inhalt ... Ãœber diese Option wird im Rahmen des ersten.










 








Merkblatt Funktionen 

07.12.2009 - 07.12.2009. Â© by Linus Metzler â€“. Definitionsmenge. Die unabhÃ¤ngige Variable ist ein Element der Defintionsmenge. AbhÃ¤ngige Variable.










 








Merkblatt Haltbarkeitsdaten 

GEKochTEr SchINKEN, TErrINE, PATé. Beachten Sie das ... Kinder sollten solche Produkte nicht mehr essen und das Verbrauchsdatum von. Frischprodukten ...










 








Merkblatt Asbestzement 

SV 168 (zweiter Satz) in Kap. 3.3 ADR (http://goo.gl/8t6OL) nicht den gefahrguttrans- portrechtlichen Bestimmungen (ADR sowie GefahrgutbefÃ¶rderungsgesetz, ...










 








Merkblatt Malmaterial 

Do-it/Hobby-MÃ¤rkte (z.B. Coop, Migros, Jumbo). â€¢ boesner in Unterentfelden, Aarberg und MÃ¼nchwilen. Hat auch einen Online-Bestellshop unter www.boesner.










 








Merkblatt - Mikrowellenterror 

Beweislage benÃ¶tigt besondere Sachkenntnisse und ein spezielles Vorgehen beim Ermittler. Dazu ist es unabdingbar zu wissen, was bei MW-Verbrechen zu ...










 








Landesliste Wien - SPÃ– Wien 

23.06.2017 - 8 Rendi-Wagner. Joy Pamela. 46. Hoffmann. Aline-Marie. 9 Drozda. Thomas. 47. Dedic. Michael. 10 Yilmaz. Nurten. 48. Klein. Julie. 11 Jarolim.










 








IStGH-Statut - Auswärtiges Amt 

systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs ...... Oktober 1998 im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten. Italiens in ...










 








Gesundheitsdienst - AuswÃ¤rtiges Amt 

Tipps zum entspannten Fliegen. Reisestress. EntspannungsÃ¼bungen helfen, Reisestress einfach weg zu atmen. Dies ist die einfachste Ãœbung - und gleichzeitig eine â€žSauerstoffduscheâ€œ: Setzen Sie sich aufrecht hin, schlieÃŸen Sie die Augen und stell










 








510 ... - AuswÃ¤rtiges Amt 

13.11.2017 - ORGANISATIONSPLAN des AuswÃ¤rtigen Amts. Herausgeber. AuswÃ¤rtiges Amt. Referat "Globalplanung und Organisationsstrukturen;. Budgets der Auslandsvertretungen". Dienststelle Berlin. Werderscher Markt 1. 10117 Berlin. Postanschrift: 11013 










 








IStGH-Statut - AuswÃ¤rtiges Amt 

Der Gerichtshof Ã¼bt die Gerichtsbarkeit Ã¼ber das Verbrechen der Aggression aus, sobald in Ãœbereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 eine Bestimmung ...










 








Nationaler Aktionsplan - AuswÃ¤rtiges Amt 

21.12.2016 - Das Allgemeine PrÃ¤ferenzsystem Plus (APS+) kann als Format dazu genutzt werden, die Einhaltung und Umsetzung von Menschenrechtsstandards durch. Regierungen von EntwicklungslÃ¤ndern zu fÃ¶rdern. In dem anstehenden. Review-Prozess 2018 wi










 








Hoy no circula - AMT 

9 sept. 2019 - Figura Nro. 1. LÃmites del plan de restricciÃ³n y regulaciÃ³n vehicular "Hoy no circula". Av. SimÃ³n Bol










 








Nationaler Aktionsplan - Auswärtiges Amt 

21.12.2016 - (Auszug aus der G7-Abschlusserklärung 2015, Weltwirtschaft: Verantwortung in globalen Lieferketten) .... ab, die Kräfte der verschiedenen Akteure aus Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und. Gewerkschaften zu ..... aus Politik, Wirtscha










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














